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Die Themen heute

• Bürokratieabbau im Landesbautenressort - Resümee und 
Ausblick

• Vergabe der Arbeiten - Anwendungen der staatlichen 
Bestimmungen 
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1. Bürokratieabbau

• Bürokratieabbau - für die Landesregierung ein wichtiges 
Thema

• Bürokratieabbau - wird auch weiterhin mit Vorrang 
angegangen

• Klausurtagung der Landesregierung in Ulten –
Vorschläge für Bürokratieabbau 
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2. Bürokratieabbau - eines der Hauptziele  
im Landesbautenressort

• Bürokratieabbau bedeutet

- Digitalisierung d.h. Vermeidung von Papier

- Abschaffung, Vermeidung bzw. Vereinfachung 
von Normen und Gesetzen
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3. Ideenschmiede und Runder Tisch im 
Jänner 2009

• Die Ideenschmiede und der Runde Tisch am 21. Jänner 
2009 haben viele Vorschläge und Inputs zum 
Bürokratieabbau hervor gebracht.

• Manche konnten wir umsetzen, andere sind 
Zukunftsvisionen. Sie sind nur mittelfristig umsetzbar.

• Durch notwendige Anpassungen des 
Landesbautengesetzes an die staatlichen Bestimmungen 
gibt es eine Verzögerung im Bürokratieabbau. 

• Einiges wurde jedoch bereits umgesetzt. 
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4. Ergebnisse 2009

a) Konkrete Maßnahmen für Bürokratieabbau in unserem Sektor
• Abschaffung des Landesverzeichnisses der 

Abnahmeprüfer im Oktober 2009: das Album wurde mit 
jenem der Vertrauenstechniker zusammengelegt.

• Schnellere Ausbezahlung des 1. Baufortschrittes: beim 
1. Baufortschritt wird der vertraglich vorgesehene Betrag 
auf die Hälfte reduziert, pauschal abgerechnet und damit 
wesentlich schneller ausbezahlt.
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4. Ergebnisse 2009

a) Konkrete Maßnahmen für Bürokratieabbau in unserem Sektor
• Häufigere Anwendung der pauschalen Abrechnung

• SOA-Zertifizierung: 
– Diese bringt Vorteile für die Betriebe

– Die Landesregierung unterstützt die Zertifizierung 
durch Beiträge
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4. Ergebnisse 2009

b) Bürokratieabbau durch Dialog und Beschleunigung der 
Verfahrensabläufe zwischen den Körperschaften

• Urbanistische Konformitätserklärung: die Abläufe 
zwischen den internen Abteilungen bzw. zwischen Land 
und Gemeinden wurden beschleunigt.

• Urbanistische Ausnahmegenehmigung: die Abläufe 
zwischen den internen Abteilungen bzw. zwischen Land 
und Gemeinden wurden beschleunigt.
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4. Ergebnisse 2009

b) Bürokratieabbau durch Dialog und Beschleunigung der 
Verfahrensabläufe zwischen den Körperschaften

• Arbeitssicherheit: Wie bereits vorgeschlagen, brauchen 
die Unterlagen zum Arbeitsschutz nicht mehr an die 
Gemeinde übermittelt werden, sondern es genügt eine 
Mitteilung.
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4. Ergebnisse 2009

c) Forderung nach Klarheit der Gesetzgebung
• Verantwortlicher für Arbeitssicherheit: seine Aufgabe 

beschränkt sich nunmehr auf die Kontrolle der 
Vollständigkeit der Unterlagen – erfolgreiche Intervention 
bei den Parlamentariern
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4. Ergebnisse 2009

d) Themen, die nicht nur unser Ressort, sondern auch andere 
Landesressorts betreffen

• Vorbereitung für die Einführung der elektronischen 
Liquidierung E-liq

• Beschleunigung der Prozeduren durch Delegierung vieler 
Kompetenzen von der Landesregierung an die 
Landesräte/Innen und die Abteilungsdirektoren
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5. Erleichterungen durch Staatsnormen

• Die Erhöhung des Limits zur Beauftragung eines 
Abnahmeprüfers von 300.000 € auf 1 Mio. €

• Pauschale Abrechnung für Arbeiten über 500.000 € wird 
für die meisten Arbeiten zur Pflicht

• Dadurch  schnellere Erstellung und Zahlung der 
Baufortschritte

• Beim Baufortschritt und bei der Vereinbarung neuer 
Preise ist das Gutachten des Abnahmeprüfers nicht mehr 
erforderlich
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5. Erleichterungen durch Staatsnormen

• Verhandlungsverfahren bis zu 500.000 € - nur mehr 
mindestens 5 Firmen müssen eingeladen werden, 
nicht wie bisher 10

• Der Unternehmer kann auch die Projektierung 
übernehmen.
Im Sinne der EU- Richtlinie wird dies weiter ausgebaut 
und spart Planungskosten und – zeiten

• Stufenweise Reduzierung der Kaution mit der 
Ausbezahlung der einzelnen Baufortschritte
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5. Erleichterungen durch Staatsnormen

• Automatischer Ausschluss der übertrieben niedrigen 
Angebote  für Arbeiten bis zu 1 Million Euro 

• Reduzierung der Planungsphasen von drei auf zwei in 
bestimmten Fällen und dadurch Beschleunigung der 
Prozedur
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6. Bürokratieabbau – Ausblicke und   
zukünftige Aufgaben

a) Konkrete Maßnahmen für Bürokratieabbau in unserem Sektor
• Elektronische Liquidierung der Rechnungen 

(seit 01. Jänner 2010 bereits in Anwendung)

• Elektronische Vergabe der Arbeiten - digitale Unterschrift

• Elektronische Übermittlung von allen technischen 
Unterlagen und Projekten (mittelfristiges Ziel)
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6. Bürokratieabbau – Ausblicke und   
zukünftige Aufgaben

a) Konkrete Maßnahmen für Bürokratieabbau in unserem Sektor
• Die digitale Archivierung wird eingeführt 

(mittelfristiges Ziel)

• Die Stichprobenkontrolle während der Vergabe soll 
abgeschafft werden – Intervention bei den 
Parlamentariern
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6. Bürokratieabbau – Ausblicke und   
zukünftige Aufgaben

b) Bürokratieabbau durch Dialog und Beschleunigung der 
Verfahrensabläufe zwischen den Körperschaften

• Reduzierung der Dokumente für den Erlass der 
Benutzungsgenehmigung von derzeit 28 auf maximal 3

– statische Abnahme

– Brandschutzabnahme

– Eigenerklärung des Bauleiters
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6. Bürokratieabbau – Ausblicke und   
zukünftige Aufgaben

b) Bürokratieabbau durch Dialog und Beschleunigung der 
Verfahrensabläufe zwischen den Körperschaften

• Aufwertung des Technischen Landesbeirates

– Zusammenlegung aller Gutachten und Genehmigungen 
von Seiten des Landes und anderer Körperschaften im 
TLB

– Konsequentere Anwendung des Landesgesetzes von 
1993
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6. Bürokratieabbau – Ausblicke und   
zukünftige Aufgaben

b) Bürokratieabbau durch Dialog und Beschleunigung der 
Verfahrensabläufe zwischen den Körperschaften

• Ersetzung der Baukonzession durch die BBM 
(Baubeginnmeldung) – DIA

• Die Bekanntmachung der Vergabe soll ausschließlich im 
Internet erfolgen 
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6. Bürokratieabbau – Ausblicke und   
zukünftige Aufgaben

c) Forderung nach Klarheit der Gesetzgebung – Forderungen auf 
Staatsebene 

• Eine Vereinfachung des „Kodex der Verträge“ soll 
angestrebt werden.

• Vergabe getrennt nach Gewerken:
die Landesregierung hat den abgeänderten Text 
verabschiedet. Bis Mai soll der abgeänderte 
Gesetzesartikel in Kraft sein (vorerst nur schlüsselfertige 
Vergabe).

• Die Verfahren bei der gütlichen Streitbeilegung sollen 
vereinfacht werden.
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7. Schlussfazit

• Nach der Anpassung des Landesbautengesetzes an die 
staatlichen Bestimmungen soll  intensiv an der 
Vereinfachung der Verwaltungsabläufe gearbeitet 
werden.
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8. Änderung des Landesbautengesetzes-
Anwendung der staatlichen  
Bestimmungen

• Die heutige Veranstaltung soll Klarheit über die 
Anwendung des „Kodex der Verträge “ schaffen

• Eine einheitliche Anwendung dieser Bestimmungen durch 
das Land und alle anderen Körperschaften soll 
gewährleistet werden

• Das Amt für Bauaufträge hat gemeinsam mit dem 
Gemeindenverband alle Vordrucke für die neuen 
Ausschreibungen ausgearbeitet.
Die Unterlagen sind bereits im Netz verfügbar
(www.provinz.bz.it/hochbau/themen/bauauftraege.asp) 
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8. Änderung des Landesbautengesetzes-
Anwendung der staatlichen  
Bestimmungen

• Dr. Renate von Guggenberg referiert über die rechtlichen 
Hintergründe

• Dr. Petra Mahlknecht referiert über die wichtigsten 
Bestimmungen nach Themen und Artikeln
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9. Derzeitige Situation

• Das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 48 vom 26.Oktober 
2009 trat am 25. November 2009 in Kraft. 

• Somit sind ab diesem Zeitpunkt die staatlichen 
Regelungen anzuwenden.
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10. Einige positive Aspekte

• Auf gesamtstaatlicher Ebene gelten dieselben Regeln für 
die Qualifizierung der Unternehmen, für Zuschlagskriterien 
und für die Vergabe 

• Erleichterungen für Firmen bei der Teilnahme an 
Wettbewerben auch über die Landesgrenzen hinaus.

• Mehr Rechtssicherheit durch die Anwendung einer 
einheitlichen Regelung
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11. Schlussfazit

• Ausräumung von Zweifeln und Unstimmigkeiten 

• Die Vergabe Preis-Qualität, ein Garant für hohe Qualität am 
Bau, bleibt bestehen.
Der Vergabemodus des wirtschaftlich günstigsten 
Angebotes bleibt somit aufrecht

• Die Planung wichtiger, komplexer Bauvorhaben wird auch 
künftighin mittels Projektierungswettbewerb vergeben 



KODEX DER VERTRÄGE
Erläuterung der wichtigsten Änderungen

CODICE DEI CONTRATTI
Illustrazione dei principali cambiamenti

Dr. Petra Mahlknecht

23.02.2010

Amt für Bauaufträge Ufficio appalti
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1. Die Planung 
(Art. 90-93 des Kodex und Art. 15-49 des DPR 554/99 )

� Die Planung gliedert sich in folgende Ebenen:

• Vorprojekt

• Endgültiges Projekt

• Ausführungsprojekt.

� Der Projektsteuerer kann Planungsebenen und Planung sinhalte 
definieren.

� Laut Artikel 23 des DPR 554 sind die Kostenvoransch läge mit 
Einheitspreisen zu erstellen, die den geltenden 
Richtpreisverzeichnissen entnommen werden.
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1. Die Planung 
(Art. 90-93 des Kodex & Art. 15-49 des DPR 554)

� Die Planung ist wie folgt durchzuführen:

• in erster Linie durch die technischen Ämter des 
Auftraggebers.

• durch die technischen Ämter anderer öffentlicher 
Auftraggeber. Zu diesem Zwecke können die 
Gebietskörperschaften Konsortien für Planung und 
Bauleitung bilden. 

• durch freischaffende Techniker.
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1. Die Planung 
(Art. 90-93 des Kodex und Art. 15-49 des DPR 554/99 )

� In folgenden Ausnahmefällen kann die Planung an fre ischaffende 
Techniker vergeben werden:

• wenn technisches Personal fehlt

• wenn das technische Personal bereits mit anderen Au fgaben 
ausgelastet ist

• bei Bauten, die besonders kompliziert sind oder die  
hinsichtlich der Architektur oder der Auswirkung au f die 
Umwelt besonders bedeutend sind

• wenn integrierte Projekte erstellt werden müssen, f ür welche 
verschiedene Spezialisierungen erforderlich sind.
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2. Die Eignung der Bieter (Art. 40 des Kodex)

� SOA-Zertifizierung Pflicht bei Auftragsvolumen über 150.000 €

� Beiträge der Landesregierung an Unternehmen für SOA-
Zertifizierung

Amt für Bauaufträge Ufficio Appalti
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3. Aufträge in Regie (Art. 125 des Kodex)

� Für Regiearbeiten gilt der Art. 125 des Kodex der V erträge, das 
heißt, dass die im Absatz 6 aufgelisteten Arten von  Arbeiten in 
Regie durchgeführt werden können.

� Für Arbeiten wird die Schwelle von 300.000 auf 200. 000 €
herabgesenkt.

Amt für Bauaufträge Ufficio Appalti
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Über 500.000 Bekanntmachung

Von 100.000 bis 500.000 
Verhandlungsverfahren mit mindestens 5 
Einladungen (Art. 122 Abs. 7bis)

Von 40.000 bis 100.000 
Verhandlungsverfahren mit mindestens 3 
Einladungen (Art. 57 Abs. 6, Art. 122 Abs. 7)

Bis 40.000 Direktauftrag (Art. 125 Abs. 8)

Bauaufträge Euro
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Über 20.000 Bekanntmachung (Art. 124 
Abs. 5)

Bis 20.000 Direktauftrag (Art. 125 Abs. 11)

Lieferungen / Dienstleistungen Euro
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Über 100.000 Bekanntmachung (Art. 91 Abs. 1)

Von 20.000 bis 100.000 
Verhandlungsverfahren mit mindestens 5 
Einladungen (Art. 91 Abs. 2)

Bis 20.000 Direktauftrag (Art. 125 Abs. 11)

Intellektuelle Dienstleistungen
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Von 40.000 bis 200.000 
Verhandlungsverfahren mit mindestens 5 Einladungen 
(Art. 125 Abs. 8)

Bis 40.000 Direktauftrag (Art. 125 Abs. 8)

Bauaufträge in Regie Euro 
(Instandhaltungsarbeiten, Sicherheitsmaßnahmen 

usw. laut Art. 125 Absatz 6)
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Von 20.000 bis 193.000 
Verhandlungsverfahren mit mindestens 5 
Einladungen (Art. 125 Abs. 9 und 11)

Bis 20.000 Direktauftrag (Art. 125 Abs.11)

Lieferungen / Dienstleistungen in Regie 
Euro
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5. Bekanntmachung für Ausschreibung von Arbeiten (A rt. 66 
und 122, Abs. 5 des Kodex)

� Diese Bekanntmachung erfolgt über

• Webseite des Auftraggebers

• Webseite der Beobachtungsstelle für öffentliche Ver träge

• Webseite des Ministeriums für Infrastrukturen

• Gesetzesanzeiger der Republik

• mindestens auf einer Tageszeitung auf Staatsebene

• auf zwei Tageszeitungen auf Landesebene

• über EU-Schwelle kommt das Amtsblatt der EU und ein e 
weitere Tageszeitung auf Staatsebene dazu.

� Man wird beim Staat intervenieren, dass die Bekanntm achung 
ausschließlich über Internet erfolgt.

Amt für Bauaufträge Ufficio Appalti
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5. Bekanntmachung für Ausschreibung von 
Lieferungen/Dienstleistungen über EU-Schwelle 
(193.000 €) (Art. 66 des Kodex)

� Die Bekanntmachung ist laut Art. 66 des Kodex vorzu nehmen; 

� Für Lieferungen und Dienstleistungen, die nicht mit  öffentlichen 
Bauten zusammenhängen, ist laut Rechtsamt die 
Bekanntmachung im Sinne des geltenden Transparenzge setzes 
des Landes LG 17/1993 nur auf der Webseite der 
Landesverwaltung und der EU erforderlich.

Amt für Bauaufträge Ufficio Appalti
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6. Neue EU-Schwellenwerte

� Neue Schwellenwerte ab 1.1.2010:

• für Bauaufträge 4.845.000 €

• für Dienstleistungen & Lieferungen 193.000 €
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

7. Aufteilung in Lose (Art. 29 des Kodex)

� Arbeiten können nur mehr in funktionelle Lose als G esamtpaket 
ausgeschrieben werden, d.h. eine Vergabe nach Gewer ken ist
nicht mehr möglich.

� Es soll versucht werden, mit einer neuen Bestimmung  zu 
ermöglichen, dass man die Arbeiten getrennt nach Ge werken
vergeben kann, unter der Berücksichtigung der Pflic hten der 
Bekanntmachung und der Finanzierung für den Gesamtw ert.
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7. Aufteilung in Lose (Art. 29 des Kodex)

� Für die Berechnung des Schwellenwertes freiberuflic her Leistungen 
sind folgende Tätigkeiten zu berücksichtigen:

• Planung

• Spezialplanung

• statische Berechnungen

• Brandschutzprojekt

• Bauleitung

• Spezialbauleitung

• Aufmaß und Abrechnung

• tägliche Bauassistenz

• Sicherheitskoordination in der Planung- und Ausführu ngsfase.

� Die Rolle des Projektsteuerers und des Abnahmeprüfer s sind 
getrennt zu sehen, weil sie nicht mit jener des Pla ners und 
Bauleiters vereinbar sind.
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8. Neue Termine für die Vergaben (Art. 70 und 145 d es 
Kodex)

8.1. Vergaben über EU-Schwelle:

BEWERBUNG ANGEBOT

offenes Verfahren / 52 Tage

nicht offenes Verfahren 37 Tage 40 Tage

Verhandlungsverfahren / 20 Tage
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8. Neue Termine für die Vergaben (Art. 145 des Kode x)

8.2. Vergaben unter EU-Schwelle:

BEWERBUNG ANGEBOT

offenes Verfahren / 26 Tage

nicht offenes Verfahren 15 Tage 20 Tage

Verhandlungsverfahren / 10 Tage
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8. Neue Termine für die Vergaben (Art. 145 des Kode x)

8.3. Dringlichkeit:

• Bei nachgewiesener Dringlichkeit kann ein nicht off enes 
Verfahren mit folgenden Terminen vorgesehen werden:  
mindestens 15 Tage für den Eingang der Bewerbungen und 
mindestens 10 Tage für den Eingang der Angebote.
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9. Kaution (Art. 75, 113 und 129 des Kodex)

� Vorläufige Kaution wird von 5% auf 2% reduziert.

� Vorläufige und endgültige Kaution wird um die Hälft e reduziert, 
wenn der Bieter die ISO-Zertifizierung vorweisen ka nn.

� Reduzierung der endgültigen Kaution laut Baufortsch ritt
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10. Automatischer Ausschluss von übertrieben niedri gem 
Angebot (Art. 122 Abs. 9 des Kodex) ist möglich wen n:

� die Vergabe nach dem billigsten Preis erfolgt.

� der Bauauftrag 1.000.000 € nicht übersteigt.

� mindestens 10 Angebote vorliegen.
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10. Automatischer Ausschluss von übertrieben niedri gem 
Angebot (Art. 122 Abs. 9 des Kodex)

RECHENBEISPIEL - Angebote Abschlag in %

- 3
- 4
- 5
- 7
- 10
- 12
- 16
- 17
- 20
- 22
- 30

Ausschluss = - 20%, - 22%, - 30%
Zuschlag an = - 17%

3,6
4,6
7,6

15,8 : 3 = 5,2

- 12,4% Mittelwert = ∑ (- 5% bis - 20%) : 7

- 5,2 Mittelwert der Abweichungen
- 17,6% Grenzwert
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11. Die integrierte Vergabe
(Art. 53 des Kodex & Art. 19 des Gesetzes 109/1994)

� Möglichkeit der Vergabe von Planung (und Bauausführ ung) an 
den Unternehmer in folgenden Fällen:

• Bauaufträge unter 200.000 €

• Bauaufträge, bei welchen die Anlagen und die 
technologische Komponente mehr als 60% ausmachen

• Instandhaltungsarbeiten

• Restaurierungen

• Archäologische Grabungen

• Bauaufträge über 10.000.000 Euro.
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12. Stillhaltefrist (Art. 11 des Kodex)

� Die Stillhaltefrist wird von 15 auf 30 Tagen erhöht , das heißt, 
dass von der Mitteilung über den Zuschlag bis zum 
Vertragsabschluss 30 Tage vergehen müssen.
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13. Pauschalverträge (Art. 53 Abs. 4 des Kodex)

� Es ist Pflicht, Pauschalverträge abzuschließen.

� Die Abrechung auf Maß ist möglich für:

• Arbeiten unter 500.000 €

• Instandhaltungsarbeiten

• Restaurierungen

• archäologische Grabungen

• Untertagearbeiten einschließlich Gründungen, 
Baugrubensicherungen und Hangbefestigungen.
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14. Änderungsprojekte
(Art. 132 des Kodex und 134 des DPR 554/99)

� Der Bauleiter kann Detaileingriffe am Bau ohne Erhö hung des 
Vertragspreises anordnen, wobei bei keiner Arbeitsk ategorie 
Mehrkosten über 5% bei Neubauten bzw. 10% bei Umbau ten und 
Instandhaltung entstehen dürfen.

� Änderungsprojekte für eine Verbesserung am Bau sind  zulässig 
im Rahmen von 5% des ursprünglichen Vertragswertes und der 
genehmigten Kosten.
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Varianteprojekte

� In folgenden Fällen ist eine Erhöhung des ursprüngl ichen 
Vertragswertes bis 50% möglich:

• In Folge neuer Bestimmungen

• In Folge unvorhergesehener Gründe

• In Folge unvorhergesehener Umstände am Bauwerk

• In Folge von Unvorhergesehenem betreffend die Geolo gie

� Änderungsprojekte, die auf Projektierungsfehler zur ückzuführen 
sind, dürfen 20% des ursprünglichen Vertragswertes nicht 
überschreiten.
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15. Die Weitervergabe (Art. 118 des Kodex)

� Maximal 30% der vorwiegenden Kategorie kann weiter vergeben 
werden.

� Zudem werden Spezialkategorien vorgesehen, für welc he der 
Bieter die Eignung haben bzw. eine Bietergemeinscha ft bilden 
muss und welche er ebenfalls nur zu 30% weiter verg eben kann.

� Im Falle der Weitervergabe dieser Kategorien von Le istungen 
muss der Auftraggeber die entsprechenden Zahlungen direkt an 
den Subunternehmer leisten.
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16. Die Abnahme (Art. 120 und 141 des Kodex)

� < 500.000 € Erklärung des Bauleiters

� 500.000 - 1.000.000 € Erklärung des Bauleiters oder 
Abnahme

� > 1.000.000 € Abnahme ist Pflicht

� Das Gutachten zu den Neupreisen und Baufortschritten  ist nicht 
mehr erforderlich.
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16. Die Abnahme (Art. 120 und 141 des Kodex)

� Die Abnahme erfolgt in 2 Schritten:

• die provisorische (technische) Abnahme innerhalb vo n 6 
Monaten nach Fertigstellung der Arbeiten

• die endgültige Abnahme innerhalb der darauf folgend en 2 
Jahre.
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17. Gütliche Streitbeilegung (Art. 240 des Kodex)

� Bei Verträgen über 10.000.000 € ist die Einsetzung e iner eigenen 
Kommission aus drei Mitgliedern vorgeschrieben.

� Ein Mitglied wird vom Projektsteuerer benannt, eine s vom 
Auftragnehmer und das dritte von beiden ersteren 
einvernehmlich. 

� Die Kosten für diese Kommission sind vom Auftraggeb er zu 
tragen.
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18. Die elektronische Vergabe und Ausbezahlung der 
Rechnungen

� Die elektronische Vergabe wurde mit LG 1/2009 einge führt und 
wird für die Landesverwaltung sofort Pflicht.

� Die elektronische Ausbezahlung ist für die Ämter de r 
Landesverwaltung ab 1.1.2010 vorgeschrieben.
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